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Aus der Fahrt
In Leipzig sind in letzter Zeit die Hälfte

der Schüler, etwa 80,009, vom Religions-
unterrichte abgemeldet worden. Diese Kinder
sollen sich in Zukunft in der Schule an
Stelle des Religionsunterrichtes mit .le-
ben stündlichem" Unterrichte begnügen,
Leipzig liegt in Sachsen, in jenem Staate
also, in dem nach einer kürzlich stattgehabten
statistischen Erhebung 95,5 > der Lehrer
von einem konfessionellen Religionsunter-
richt nichts mehr wissen wollen. „Eine
niederschmetternde Zahl, zumal für ein
evangelisches Land" bemerkt zu diesem Re-
sultate das „Schweizerische Evangelische
Schulblatt",

Im nämlichen Leipzig fand dieses Früh-
jähr der erste deutsche Kongreß für
Moralpädagogik statt. Aus allen Gauen
deutschen Sprachgebietes, auch aus der
Schweiz, hatten sich führende Schulmänner,
die Freunde dieser Bewegung und in ihrem
Wirkungskreise Förderer dieser Bewegung
sind, eingefunden. Der Kurs zählte 850
Teilnehmer,

Das erste Referat, dem grundlegende
Bedeutung zukommen sollte, hielt Professor
llr, Paul Barth aus Leipzig über „die
Notwendigkeit eines planmäßigen
Moralunterrichts an der Volks-und
Fortbildungsschule". Das kurz einige
Grundgedanken aus dem Referate: Im
modernen Staate gibt es verschiedene Reli-
gionen. Der Staat kann sich darum weder
für die eine noch für die andere Religion
entscheiden. Der Staat muß konfessionslos,
das heißt religionslos sein. Die Schule ist
eine staatliche, eine rein-staatliche Anstalt;
also muß auch sie konfessionslos, das heißt
religionslos sein. Die Schule soll aber doch
eine sittliche und staatsbürgerliche Erziehung
bringen. Erziehung aber muß auf einer
Gesinnung, also auf Grundsätzen ruhen. Da
der Staat und die staatliche Schule keine

Religion und keine religiösen Grundsätze
haben dürfen, muß man ein anderes Fun-
dament für diese persönliche und staats
bürgerliche Sittlichkeit suchen, ein Funda
ment, das allen Staatsbürgern gemeinsam
ist. Dieses Fundament sind die allen ge-
meinsamen moralischen Grundsätze, —
Der Redner glaubt an diese allen ge-
meinsamen moralischen Grundsätze, Und
er glaubt an die Wirksamkeit dieses reli-
gionSlosen Katechismus. — Sodann be-
leuchtet er die Notwendigkeit der reli-

rl den Abgrund.
gionSlosen Schulerziehung noch von einer
andern Seite: das öffentliche Leben sei

schon lange nicht mehr auf religiöse An-
schauungen eingestellt; hingegen sei, ganz
unnatürlicher Weise, die Schule noch vieler-
orts religiös orientiert. Das sei ein Wider-
spruch. Dieser Widerspruch zwischen Schule
und öffentlichem Leben, zwischen dem Geiste
der Schule und dem Geiste des Staates
müsse beseitigt werden. Es soll Einheit
sein zwischen Schule und Staat. Das ge-
schehe aber nur dadurch, daß die Schule,
diese rein-staatliche Anstalt, ebenfalls zur
Religionslosigkeit des Staates, ihres Va-
ters, sich bekehre. Die Schule müsse allen
Staatsbürgern die gleiche gemeinsame, reli-
gionslose sittliche Unterweisung und Er-
ziehung geben. Wo das Obligatorium
dieses Moralunterrichtes infolge ander-
weitiger gesetzlicher Bestimmungen heute
noch nicht durchgeführt werden könne, soll
man sich vorläufig mit dem Fakultativum
begnügen. Den Glaubensgemeinschaften will
der Redner immerhin gnädig gestatten,
außerhalb des Schulunterrichtes dogma-
tische Belehrungen hinzuzufügen. — Das un-
gefähr der Hauptinhalt des Vortrages,

Wenn sich nun aber herausste te, daß
es in der heutigen religionslose Gesellschaft
gerade so wenig allen gemeinsame religions-
lose moralische Grundsätze hat wie ge-
meinsame religiöse Grundsätze? Und wenn
es sich dann herausstellt, daß der von den
modernen Moralpädagogen fabrizierte reli-
gionslose Katechismus der allgemeinen Sitt-
lichkeit die „menschliche Bestie" nicht zu
meistern vermag? Und wenn überhaupt
die Schule ihrer Abstammung nach, ihrem
ganzen Wesen nach nicht staatliche Ein-
richtung, darum nicht rein-staatliche Anstalt
ist? Und wenn der Staat seinem ganzen
Wesen nach nicht Erzieher und erst recht
nicht sittlicher Erzieher ist, sondern nur
Schützer und verständnisvoller Freund der-
jenigen, denen Gott diese Aufgabe über-
tragen hat? — Diese Fragen wurden von
keinem einzigen der 850 Teilnehmer ge-
stellt, auch von den schweizerischen Ver-
tretern nicht.

Immerhin, der Referent selber ist reli-
giöser als es bis dahin hätte scheinen mögen.
Er will den Gottesgedanken nicht aus der
Schule verbannen ; er sei ja nicht nur reli-
giöses Gut, er sei ja schon philosophisches
Postulat. In der Schule solle zwar kein



275,

Unterricht in der Religion erteilt werden,
sondern nur Unterricht über die Religion,
das heißt, man soll die verschiedenen Reli-
gionen und die verschiedenen religiösen Per-
sönlichkeiten geschichtlich betrachten. Der
Gottesglaube dürfe nicht die Grundlage für
den Sittenunterricht bilden; die Kinder
dürfen in der Staatsschule nicht dazu
erzogen werden, das Gute zu tun,
weil es Gott so befiehlt; die Motive
für die sittliche Tat des Schulkindes der
Staatsschule sind nur in den „Realitäten
des Lebens" zu suchen. Das nur dürfe
der Gottesgedanke in der Staatsschule sein:
„die Krönung, gleichsam der verschönernde
Wipfel des sittlichen Baumes, dessen Wurzeln
und Stamm in der Wissenschaft und im
Leben ruhen." „Sollte diese Krönung den
Zweifeln des spätern Lebens nicht stand-
halten, so bleibe doch die Grundlage und
damit das sittliche Leben selbst unerschüttert."

So der erste Referent, Dr. Paul Barth.
Aber dieses Referat war den 850 führenden
Schulmännern aus allen Teilen des deutschen
Sprachgebietes, auch aus der Schweiz, noch
viel zu religiös. „Die Gottesidee als Krö-
nung des Moralunterrichtes fand fast ein-
mütige Ablehnung," berichtet ein schweize-
rischer Teilnehmer der „Schweizerischen
Lehrerzeitung". Und als ein weiterer Re-
ferent, Universitätsprofessor Dr. Cohn aus
Freiburg i. Br. es versuchte, dem Herrgott
im Schulzimmer der Staatsschule doch noch
ein Plätzchen, wenn auch nur das allerletzte
zu sichern, da fand, wie die „Schweizerische
Lehrerzeitung" in einer folgenden Nummer
sich von ihrem Gewährsmann berichten läßt,
„die Hereinziehung des Gottesbe-
griffes in den Moralunterricht eine
glatte Ablehnung."

Der Grundgedanke des Kongresses, die
„glatte" Ausweisung Gottes aus dem Schul-
zimmer der Staatsschule, ist übrigens keine
Neuigkeit. Er ist in der französischen Staats-
schule längst verwirklicht. Sonderbar ist nur,
daß man diesen saft- und kraftlosen Moral-
unterricht, mit dem man in Frankreich, nach
dem Urteil gut freisinniger Beobachter, so

traurig Fiasko gemacht hat, nun mit Teufels
Gewalt auch in die deutschen und die schwei-
zerischen Schulstuben einführen will — an
Stelle des Religionsunterrichtes.

Nein, das ist gar nicht sonderbar. DaS
ist ganz natürlich. Das ist nur Konsequenz.
Wer A sagt, muß auch B sagen. Wenn
die Obersätze eines Schlusses Irrtümer, Un-
Wahrheiten, Ungeheuerlichkeiten sind, können
doch nur neue Irrtümer, neue Unwahrheiten,
neue Ungeheuerlichkeiten daraus folgen.
Wenn die Weichen auf den Abgrund ein-
gestellt sind und der Zug doch mit Voll
dampf darauf losfährt, dann fährt er eben
unfehlbar in den Abgrund. Und das sind
die Irrtümer, die Unwahrheiten, die Un-
geheuerlichkeiten der Prämissen unserer frei-
sinnigen Staatsschutzpädagogen: daß die
Schule eine rein-staatliche Anstalt sei. Daß
das Kind dem Staate gehöre. Daß der
Staat ein Erzieher, im besondern ein reli-
giös-sittlicher Erzieher sei. Daß der Staat
Vater und Mutter und Pfarrer der mensch-
lichen Gesellschaft sei. Daß darum der staat-
liche Erziehungsdirektor den Katechismus
für das Schulkind zu machen habe. — Wer
zu diesen Grundsätzen steht, wer also zum
Schulprogramm des offiziellen, grundsätz-
lichen Freisinns — auch des schweizerischen
Freisinns — sich bekennt, der muß, wenn
er konsequent weiter denkt, mit den 850
führenden Pädagogen auf dem „ersten deut-
scheu Kongreß für Moralpädagogik" für die
„glatte" Ausweisung Gottes aus dem staat-
lichen Schulzimmer stimmen. Der muß
für den Abgrund stimmen; denn die
fast- und kraftlose Moralsuppe ohne Religion
wird die „menschliche Bestie" nicht meistern,
abgesehen davon, daß es ein Ding der Un-
Möglichkeit ist, ein Sittengesetz aufzustellen,
dessen Grundsätze allen Bürgern des Staates
gemeinsam sind, den Kapitalisten und den
Proletariern, den Bürokraten und den Anar-
chisten, den Lebemenschen und den Aszeten,
den Christen und den Antichristen!

Auch der offizielle schweizerische Schul-
wagen fährt, früher oder später, in den

Abgrund; denn auch seine Weichen sind auf
den Abgrund eingestellt. Entweder — Oder.
Entweder Abgrund oder Umkehr, das heißt
andere Weichenstellung. Entweder Abgrund
oder Uebereinstimmung der Vordersätze des

Syllogismus mit den Naturgesetzen, den
Geboten der Vernunft und der göttlichen
Offenbarung! D. U.

MW" Mein Freund! Beeilen Sie sich, den Sub skri plions-
Schein für „Mein Freund" unverzüglich dem Verlag Otto Walter
A.-G. in Ölten ausgefüllt einzusenden!
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